
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach (AWB)

Salinenstraße 47 l 55543 Bad Kreuznach l Tel.: 0671 803 1954

Gebühren für Selbstanlieferer ab dem 01.01.2021

1.     Abfälle zur Behandlung in der MBA Gebühr Einheit

1.1
Gemischte Siedlungsabfälle aus privaten Haushalten und  aus anderen 

Herkunftsbereichen sowie sonstige Abfälle  zur Beseitigung
272,00 EUR/1000Kg

1.2

Abfälle zur Beseitigung, die mit Abfällen zur Verwertung vermischt sind u. 

deren Wertstoffanteile vom Abfallerzeugger bzw. vom Abfallanlieferer 

nicht aussortiert wurden.

544,00 EUR/1000Kg

1.3
Mindestannahmegebühr für Abfälle zur Beseitigung, sofern keine 

Verwiegung möglich.
40,00 EUR

2.     Biologische Abfälle Gebühr Einheit

2.1 Bioabfälle / nicht sperrige Gartenabfälle 123,00 EUR/1000Kg

2.2
Baum/Strauch- und Heckenschnitt (Biosperrabfall) aus anderen 

Herkunftsbereichen als privaten Haushalten
123,00 EUR/1000Kg

2.3
Mindestannahmegebühr für biologische Abfälle, sofern keine Verwiegung 

möglich.
20,00 EUR

3.     Unbelastete Bauabfälle Gebühr Einheit

3.1
Volumengebühr für geringe Anlieferungsmengen pro 50 Liter 

(Volumeneinheit)
4,00 EUR/50 Liter

4. Abfälle zur Verwertung/Beseitigung Gebühr Einheit

Altreifen: 

      -  PKW ohne Felgen 3,00  EUR/Stück

      -  PKW mit Felgen 6,00  EUR/Stück

      -  LKW und Landmaschinen  15" bis 28" ohne Felgen 15,00  EUR/Stück

      -  LKW und Landmaschinen    15" bis 28" mit Felgen 30,00  EUR/Stück

      -  Land- u. Erdbewegungsmaschinen ≥ 29" o. Felgen 30,00  EUR/Stück

      -  Land- u. Erdbewegungsmaschinen ≥ 29" m. Felgen 50,00  EUR/Stück

Dämmstoffe

Mineralische Dämmstoffe 4,00 EUR/50 Liter

Polystyrol-Dämmstoffe (nur WSH Bad Kreuznach) 1,00  EUR/kg

Flachglas  

Flachglas, aus Bau- und Umbauarbeiten 70,00 EUR/1000Kg

Mindestannahmegebühr für Flachglas aus Bau- und Umbauarbeiten, 

sofern keine Verwiegung möglich.
14,00  EUR

Holz der Kategorie A I – IV (gemäß AltholzV in der jeweils gültigen 

Fassung)
 

Holz 104,00 EUR/1000Kg

Holz je angefangene 0,5 cbm, sofern keine Verwiegung möglich. 20,00 EUR

Kunststoffabfälle

Kunststoffabfälle, aus Bau- und Umbauarbeiten 272,00 EUR/1000Kg

Mindestannahmegebühr für Kunststoffabfälle aus Bau- und 

Umbauarbeiten, sofern keine Verwiegung möglich. 
40,00  EUR

Metalle 0,00 EUR/1000Kg

Papier, Pappe Kartonagen 0,00 EUR/1000Kg

Restsperrmüll 272,00 EUR/1000Kg

Die maximale Anlieferungsmenge für unbel. Bauabfälle beträgt pro Haushalt und Tag 100 Liter. 

10 Liter pro Haushalt und Tag sind kostenfrei.

Anlieferungen von Bio- und Restsperrabfall, Holzabfällen in Form von Möbel und Altholz aus dem Sperrmüll 

einschließlich imprägnierter Gartenmöbel gemäß Anhang III (zu § 5 Abs. 1) der Altholzverordnung (AltholzV)

und Flachglas von Möbelteilen aus privaten Haushalten werden ohne zusätzliche Berechnung angenommen.

Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten, die den gefährlichen Abfällen zugeordnet sind, 

werden nicht angenommen. 


